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Einleitung

A. Problemstellung

„Der Abgeordnete – das eigenartige Wesen“1. 

So titelte Hans Boldt auf dem Seminar der deutschen Vereinigung für Par-
lamentsfragen bereits 1979. Er bezweckte mit dieser Formulierung den Hinweis 
darauf, dass bisher alle Anläufe, die Abgeordnetenrechtsstellung näher zu um-
schreiben, der Erkenntnis weichen mussten, sie sei nun mal eine solche „sui ge-
neris“2. Auch wenn seitdem bereits mehr als drei Jahrzehnte vergangen sind, hat 
dieser Satz doch an Aktualität und Relevanz nichts eingebüßt. Gerade die „Schar-
nierfunktion [des Abgeordneten] zwischen ‚Staat und Gesellschaft‘“3 ist es, die 
dem Juristen seit langem Rätsel aufgibt. Dabei gilt insbesondere die Frage nach 
dem Verhältnis seiner Grundrechtsgewährleistungen zu seiner staatlichen Funk-
tionswahrnehmung bzw. der Freiheit des Mandats als klärungsbedürftig4, ja wird 
in besonderem Maße durch Betonung seiner Eigenartigkeit5 geprägt. 

Ob bei der Offenlegung von Nebeneinkünften seitens der Bundestagsmitglie-
der6, der immer aktueller werdenden Frage nach der Zulässigkeit religiöser Sym-
bole im innerparlamentarischen Raum7 oder bei der Beobachtung von Abgeord-
neten durch den Verfassungsschutz8: Immer wieder berufen sich die betroffenen 
Bundestagsabgeordneten bei der Frage nach der Rechtmäßigkeit von Maßnah-
men, die sie aufgrund der Mandatsausübung betreffen, auch auf Rechte, die ihnen 
nach verfassungsrechtlichem Duktus nur als natürlichen Personen bzw. in ihrer 
Bürger rolle9 zustehen – auf ihre Grundrechte. Da der Bundestagsabgeordnete bei 

 1 H. Boldt, Die Stellung des Abgeordneten im historischen Wandel, in: Presse- und Infor-
mationszentrum des Deutschen Bundestages (Hrsg.), Politik als Beruf? Das Abgeordnetenbild 
im historischen Wandel, Zur Sache 1/79, S. 15 (15).
 2 Boldt, Stellung (Fn. 1), S. 15.
 3 Boldt, Stellung (Fn. 1), S. 16.
 4 K. Stein, Die Verantwortlichkeit politischer Akteure, 2008, S. 525 f.; S. Helmes, Spenden 
an politische Parteien und an Abgeordnete des Deutschen Bundestages, 2014, S. 261.
 5 Dies gerade im Vergleich zu anderen staatlichen Funktionsträgern, s. unten 4. Kap. A. 
(S. 122 ff.).
 6 BVerfGE 118, 227.
 7 S. hierzu ausführlich unten 1. Kap. B. (S. 30 ff.).
 8 BVerfGE 134, 141.
 9 Vgl. P. Häberle, in: NJW 1976, S. 537 (540); C. Waldhoff, in: ZParl. 37 (2006), S. 251 
(263); zur Grundrechtsträgerschaft natürlicher Personen: W. Rüfner, Grundrechtsträger, in: 
J. Isensee/P. Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 
Bd. IX, 3. Aufl. 2011, § 196 Rn. 2 ff.; P. M. Huber, Natürliche Personen als Grundrechtsträger,  
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der Wahrnehmung seines Mandats über eine große inhaltliche Freiheit und Selbst-
ständigkeit verfügt, lassen sich Funktion und Person in seinem Fall umso schwieri-
ger abgrenzen, scheint eine Unterscheidbarkeit in staatliche bzw. gesellschaftliche 
Sphäre geradezu unmöglich.

Die vorliegende Arbeit wird zum einen der verbreiteten Annahme begeg-
nen, staatsorganisatorische Vorgaben des sog. Abgeordnetenstatus seien auch bei 
Überwirken der jeweiligen Maßnahme in die persönliche Sphäre des Abgeord-
neten nicht an den Grundrechten zu messen. Neben dieser Frage nach der funk-
tionalen Anwendbarkeit der Grundrechte soll zum anderen die Gewährleistung 
des freien Mandats in die hiesige Problematik eingepasst werden: Art. 38 Abs. 1 
S. 2 GG hält für den Abgeordneten eine eigenständige, fremdnützig wahrzuneh-
mende Rechtszuweisung bereit, die ihn von herkömmlichen Amtsträgern unter-
scheidet. Diese Rechtszuweisung liegt quer zur gängigen (beamtenrechtlichen) 
Differenzierung zwischen individueller und „bloß“ amtlicher Betroffenheit und 
bedarf daher einer differenzierten Zuordnung zu den Grundrechten.

Können sich zwischen fremdnützig ausgerichtetem freien Mandat und eigennüt-
zig ausgerichteten Grundrechten Überschneidungen ergeben? Gibt es diesbezüg-
lich Unterschiede zwischen inner- und außerparlamentarischem Raum? Und gilt 
es, insoweit zwischen verschiedenen Grundrechten bzw. den einzelnen Grund-
rechtsdimensionen zu differenzieren? Die Beantwortung dieser Fragen ist nicht 
nur prozessual erheblich. Vielmehr ist es auch von elementarer Bedeutung für den 
materiellrechtlichen Prüfungsmaßstab, ob die Grundrechte und die Gewährleis-
tung des freien Mandats von vornherein unterschiedlichen Inhalts sind und ein-
ander zwangsläufig ausschließen, ob grundrechtliche Gewährleistungen gar als 
Teil des freien Mandats verstanden werden können oder ob sich die jeweiligen Ge-
währleistungsgehalte voneinander gänzlich unabhängig bestimmen10. Für diese 
Zuordnung von freiem Mandat und Grundrechten wird es maßgeblich auf das ver-
fassungsrechtliche Repräsentationsverständnis ankommen, das der Stellung des 
Bundestagsabgeordneten als Bindeglied zwischen Volks- und Staatswillensbil-
dung zugrunde liegt.

B. Stand der Forschung und Themeneingrenzung

Viel diskutiert wurde seit jeher der Umfang der Freiheit des Mandats im Kon-
flikt mit Partei- und Fraktionsinteressen11. Das Spannungsfeld des Art. 38 Abs. 1 
S. 2 GG zu den Grundrechten hingegen ist vergleichsweise erst jüngeren Datums 

in: D. Merten/H.-J. Papier (Hrsg.), Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, 
Bd. II, 2006, § 49 Rn. 1 ff.
 10 M. Cornils, in: Jura 2009, S. 289 (296); zu den einzelnen Auffassungen s. unten im 1. Kap. 
D. (S. 46 ff.).
 11 S. exemplarisch für Reichstags- bzw. Bundestagsabgeordnete F. Morstein Marx, in: AöR 
50 (1926), S. 430 (430 ff.); E. Tatarin-Tarnheyden, Die Rechtsstellung des Abgeordneten; ihre 
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in das Blickfeld von Rechtsprechung und Literatur geraten12. Während es bereits 
mehrere Abhandlungen zur Grundrechtsberechtigung kommunaler Volksvertreter 
im Binnenbereich der Volksvertretung gibt13, ist die funktionale Anwendbarkeit 
der Grundrechte von Bundestagsmitgliedern im inner- und außerparlamentari-
schen Bereich und insbesondere deren Verhältnis zum freien Mandat bislang nicht 
umfassend dogmatisch behandelt worden14. Die meisten Autoren beschränken sich 
hier auf die Klarstellung, dass die Freiheit des Mandats selbst keine grundrecht-
liche Gewährleistung sei15 und demnach der Bürgerstatus „im Status des Abge-
ordneten nicht auf[geht]“16, beantworten aber regelmäßig nicht abschließend, wie 
sich beide Status zueinander verhalten: Können individuelle Entfaltungswünsche 
etwa parallelen Schutz durch die Freiheit des Mandats und die Grundrechte erfah-
ren oder besteht zwischen beiden Bereichen ein Verhältnis strikter Exklusivität? 
Sind mandatsrechtliche Vorgaben bei Überwirken in die persönliche Sphäre des 
Abgeordneten an den Grundrechten zu messen und wie ist eine solche Kollisions-
lage aufzulösen? Nach welchen Kriterien ist die bereichsdifferenzierte Zuordnung 
von freiem Mandat und den Grundrechten vorzunehmen, wenn der Abgeordnete 
doch gerade eine Scharnierfunktion zwischen Staat und Gesellschaft17 einnimmt? 

Rechte und Pflichten, in: G. Anschütz/R. Thoma (Hrsg.), Handbuch des deutschen Staats-
rechts, Bd. I, 1930, § 38 (S. 413 [416 ff.]); G. Leibholz, Das Wesen der Repräsentation und der 
Gestaltwandel der Demokratie im 20. Jahrhundert, 3. erw. Aufl. 1966, S. 262 ff.; H. Säcker, in: 
DVBl. 1970, S. 567 (569 ff.); N. Achterberg, Das rahmengebundene Mandat, 1975; T. Trachter-
nach, in: DVBl. 1975, S. 85 (85 ff.); Abmeier, Die parlamentarischen Befugnisse des Abgeord-
neten des Deutschen Bundestages nach dem Grundgesetz, 1984, S. 49 ff.; C. Arndt, Fraktion 
und Abgeordneter, in: H.-P. Schneider/W. Zeh (Hrsg.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis, 
1989, § 21 Rn. 16 ff.; H. Hamm-Brücher, Abgeordneter und Fraktion, in: Schneider/Zeh, Par-
lamentsrecht (Fn. 11), § 22 Rn. 1 ff.; W. Demmler, Der Abgeordnete zwischen Parlament und 
Fraktionen, 1993, S. 55 ff.; H. Pfeil, Der Abgeordnete und die Fraktion, 2008, S. 1 ff.; H. H. 
Klein/G. Krings, Fraktionen, in: M. Morlok/U. Schliesky/D. Wiefelspütz (Hrsg.), Parlaments-
recht, 2016, § 17 Rn. 19 ff. 
 12 Hier war vor allem das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Mittelpunktregelung 
bzw. zu den Offenlegungspflichten bedeutend, BVerfGE 118, 277, s. hierzu unten 1. Kap. C. 
(S. 40 ff.).
 13 S. insbesondere die Dissertationen von H. Schnell, Freie Meinungsäußerung und Rede-
recht der kommunalen Mandatsträger unter verfassungsrechtlichen, kommunalrechtlichen und 
haftungsrechtlichen Aspekten, 1997; J.-A. Trésoret, Die Geltendmachung von Grundrechten 
im verwaltungsinternen Organstreitverfahren, Am Beispiel des verwaltungsinternen kommuna-
len Organstreits, 2011; A. Ziegler, Das Ratsmitglied im Verfassungs- und Verwaltungsrecht, 
Grundrechte im Gemeinderat?, 2014.
 14 Stein, Verantwortlichkeit (Fn.  4), S.  525 f. bezogen auf „echte“ Parlamentsmitglieder: 
„bislang nur selten diskutiert“; Klärungsbedarf sieht auch Helmes, Spenden (Fn. 4), S. 261; die 
Aktualität des Forschungsthemas belegt auch der aktuelle Beitrag zum „Amt“ des Abgeord-
neten und „zum Nutzen eines Relationsbegriffs im Spannungsfeld von Mandat und Person“ von 
A. Ingold, in: JöR N. F. 64 (2016), S. 43 (43 ff.).
 15 Bspw. Demmler, Abgeordnete (Fn. 11), S. 49.
 16 Bspw. F. E. Schnapp, in: NWVBl. 2006, S. 401 (402); C. Waldhoff, in: ZParl. 37 (2006), 
S. 251(263) ähnlich T. Groß, in: ZRP 2002, S. 472 (472).
 17 S. schon oben Fn. 3.


